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ÖFFENTLICHE BERICHTSVORLAGE
Amt/Eigenbetrieb:
20        Fachbereich Finanzen und Controlling

Beteiligt:

Betreff:
Unterstützung der Vollstreckungsbehörde durch "Verwaltungshelfer" und Bericht 
über die realisierten Einzahlungen der Vollstreckung

Beratungsfolge:
17.03.2016 Haupt- und Finanzausschuss

Beschlussfassung:
Haupt- und Finanzausschuss

Beschlussvorschlag:
Der Bericht der Verwaltung wird zur Kenntnis genommen.
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Kurzfassung

Das von der Stadt Essen erarbeitete Konzept zum Einsatz sogenannter 
„Verwaltungshelfer“ wurde inzwischen mit dem Landesdatenschutzbeauftragten 
abgestimmt. Die Stadt Hagen wird kurzfristig weitere Informationen bei der Stadt 
Essen einholen, mit dem Ziel die Vollstreckungsbehörde ebenfalls durch 
„Verwaltungshelfer“ zu unterstützen.

Die durch Beitreibungen realisierten Einzahlungen im Jahr 2015 konnten um  6,3% 
erhöht werden. 

Begründung

Am 05.02.2015 wurde unter der Drucksachen-Nr. 0091/2015 über die Angebote von 
privaten Inkassounternehmen bei der Beitreibung von offenen Forderungen an die 
öffentliche Hand berichtet.

Zum damaligen Zeitpunkt wurde bei der Stadt Essen an einem Konzept gearbeitet, 
welches den rechtlichen Bedenken und Grenzen des 
Verwaltungsvollstreckungsgesetzes als auch dem Datenschutz Rechnung tragen 
sollte. Hierbei sollten in einem kleinen Pilotprojekt Erfahrungen gesammelt werden, 
wie viele der bereits befristet niedergeschlagenen Forderungen über private 
Inkassounternehmen zu realisieren sind.

Die Verwaltung hat zugesagt, über die aktuelle Entwicklung in Essen zu berichten. 
Ebenso wurde zugesagt, Anfang 2016 über die realisierten Einzahlungen der 
Vollstreckung im Jahr 2015 zu berichten.

Konzept Essen

Das von der Stadt Essen erarbeitete Konzept zur Einbindung eines privaten 
Inkassounternehmens bei der Realisierung bereits befristet niedergeschlagener 
Forderungen ist inzwischen mit dem Landesdatenschutzbeauftragten abgestimmt. 
Diese Information hat uns im Februar aktuell erreicht. Im Rahmen eines 
Erprobungsprojektes sollen drei private Dienstleister als „unselbstständige“ 
Verwaltungshelfer beauftragt werden. Dabei werden alle Forderungen, die dem 
Steuer- bzw. Sozialgeheimnis unterliegen, bei dieser Tätigkeit ausgeklammert.
Dies ist das Ergebnis der Gespräche im Innenministerium des Landes NRW unter 
Beteiligung von Vertretern des Landesdatenschutzes und des Finanzministeriums.

Zu diesem Thema werden in Essen kurzfristig weitere Informationen eingeholt, mit 
dem Ziel dieses Konzept auch in Hagen zu realisieren.



Drucksachennummer:
0254/2016

Seite 3 Datum:
08.03.2016

Realisierte Einzahlungen 2015

In der Anlage beigefügt sind die zum Stichtag 31.12.2015 aktualisierten 
einnahmestärksten Forderungsarten der Stadt Hagen. Der Forderungsbestand 
betrug für die aufgeführten Forderungsarten zum 31.12.2015 insgesamt 
28.995.268,03 €. Dabei sind, wie in der Auswertung zum 31.12.2014 auch, 
Forderungen enthalten, die noch kurzfristig realisiert werden bzw. bereits realisiert 
wurden. In die Vollstreckung übergegangen sind insgesamt 19.978.897,90 €. In 
diesem Betrag enthalten sind alle angemeldeten, aber noch nicht abgewickelten  
Insolvenzfälle.

Zum 31.12.2015 gab es außerdem Forderungen aus gewährten Ratenzahlungen von 
insgesamt 280.098,45 €.

Trotz Verbesserungen im Personalbestand der Vollstreckung gab es auch im Jahr 
2015 Engpässe ( eine Langzeiterkrankung seit Mai 2015 sowie die Neubesetzung 
einer vorher vakanten Stelle im Vollstreckungsinnendienst seit Juli 2015; bei einer 
weiteren Stelle erfolgte die Neubesetzung im Dezember 2015). 

Erfreulich ist die Einnahmesteigerung im Vollstreckungsdienst im Jahr 2015 von 
6.111.685 € auf insgesamt 6.497.532 €. Bezogen auf die ausgewählten 
Forderungsarten konnte eine Steigerung von 5.019.000 € auf 5.337.000 € erreicht 
werden.

Zwar konnte die in der obengenannten Vorlage prognostizierte Einnahmesteigerung 
von 20 % nicht in vollem Umfang erreicht werden (die Steigerungsrate liegt im Jahr 
2015 bei 6,3 %). Die damalige Prognose setzte aber auch eine Vollbesetzung der 
Stellen für das ganze Jahr 2015 voraus.

Finanzielle Auswirkungen
(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)

x Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen

gez.
Erik O. Schulz

gez.
Christoph Gerbersmann

Oberbürgermeister Stadtkämmerer
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Verfügung / Unterschriften
Veröffentlichung

Ja
Nein, gesperrt bis einschließlich

Oberbürgermeister

Gesehen:

Erster Beigeordneter 
und Stadtkämmerer Stadtsyndikus Beigeordnete/r

Die Betriebsleitung
Amt/Eigenbetrieb: Gegenzeichen:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:
Amt/Eigenbetrieb: Anzahl:



Zusammenstellung Forderungen (31.12.2015)

Forderungsart offene Posten SAP
davon in der 
Vollstreckung

davon im 
Ratenplan

befristete 
Niederschlagungen

offene Posten + 
befr.Niederschlagungen

in 2015 in der 
Vollstreckung 
realisierte 
Einzahlungen

Grundbesitzabgaben 2.530.870,34 €              1.596.471,90 €           17.300,97 €         -  €                         2.530.870,34 €                      2.075.000,00 €               

Gewerbesteuer 12.572.693,10 €            9.881.994,71 €           63.300,94 €         146.479,73 €            12.719.172,83 €                   1.800.000,00 €               

Vergnügungssteuer 764.921,90 €                 632.271,68 €              2.557,95 €           131.009,79 €            895.931,69 €                         220.000,00 €                  

Hundesteuer 619.415,42 €                 543.584,43 €              1.752,24 €           2.723,42 €                622.138,84 €                         150.000,00 €                  

Rettungsdienst(Krankentransport) 556.728,68 €                 192.848,80 €              1.176,00 €           2.607,76 €                559.336,44 €                         22.000,00 €                    

Rettungsdienst(Hilfeleistung Feuerwehr) 89.807,94 €                   38.471,59 €                376,30 €              -  €                         89.807,94 €                           25.000,00 €                    

Bußgelder Straßenverkehr 1.792.775,33 €              1.238.123,42 €           47.752,18 €         4.319,12 €                1.797.094,45 €                      400.000,00 €                  

Bußgelder (sonstige) 399.549,43 €                 247.439,35 €              2.437,67 €           1.626,50 €                401.175,93 €                         30.000,00 €                    

Erschließungsbeiträge 598.988,36 €                 533.625,81 €              6.388,25 €           -  €                         598.988,36 €                         5.000,00 €                       

Elternbeiträge Kitas 3.966.536,90 €              3.204.950,16 €           84.485,47 €         20.339,95 €              3.986.876,85 €                      230.000,00 €                  

Elternbeiträge OGS 1.156.619,28 €              996.736,86 €              11.975,40 €         8.699,37 €                1.165.318,65 €                      80.000,00 €                    

Unterhaltsvorschuss Kindesunterhalt 1) 1.983.151,86 €              133.895,55 €              26.298,49 €         2.210,58 €                1.985.362,44 €                      30.000,00 €                    

Unterhaltsvorschuss sonst. Unterhalt 2) 353.388,38 €                 -  €                          6.170,60 €           -  €                         353.388,38 €                         -  €                                

Verwaltungsgebühren 1.286.711,91 €              738.483,64 €              8.125,99 €            3.092,98 €                1.289.804,89 €                      270.000,00 €                  

Summe 28.672.158,83 €             19.978.897,90 €          280.098,45 €        323.109,20 €              28.995.268,03 €                   5.337.000,00 €               

Gesamtbetrag der offenen Forderungen zum 
31.12.2015 (inkl. der befristet 
niedergeschlagenen Forderungen) 28.995.268,03 €             

1) hiervon wird ein Betrag von 1.688.166,55 €  nicht durch die Vollstreckungsabteilung beigetrieben, sondern direkt vom zuständigen Fachamt 

2) Wird komplett vom zuständigen Fachamt beigetrieben
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